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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage vom 27. Mai 2015 betr. Ortungssystem für Notfälle im Wald. 
 
 
Sehr geehrter Herr Koch, 
 
Ihre kleine Anfrage vom 27.05.2015 betr. Ortungssystem für Notfälle im Wald beantworte ich wie 
folgt: 
 
Frage: 
Das Amt für Bevölkerungsschutz des Rhein-Sieg-Kreises hat den Städten und Gemeinden im 
Kreis ein Ortungssystem für Notfälle im Wald präsentiert, mit dem Wanderer, Radfahrer und Rei-
ter im Falle eines Notrufs über Handy der Kreis-Leitstelle einen exakten Standort durchgeben 
können. Das System besteht aus eindeutig markierten Lotsenpunkten, deren Koordinaten in der 
Leitstelle hinterlegt sind, um eine Rettung im Wald deutlich zu beschleunigen. Vier Kommunen 
installieren diese Ortungshilfe bereits. 
 
Warum hat der Bürgermeister auf das entsprechende Angebot des Rhein-Sieg-Kreises noch 
nicht reagiert, welche Kosten veranschlagt der Bürgermeister für die Installation des Systems auf 
den größeren zusammenhängenden Waldflächen der Stadt Bornheim (insbesondere im Kotten-
forst/Ville) und welche Rats- oder Ausschussbeschlüsse sind zur Umsetzung noch notwendig? 
 
 
Antwort: 
Das Angebot des Rhein-Sieg Kreises wurde durch den Kreisbrandmeister den Leitern der Feu-
erwehren im Rhein-Sieg Kreis übermittelt.  
 
Die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim beabsichtigt hierzu eine Ab-
stimmung mit den in den Waldgebieten angrenzenden Städten und Gemeinden sowie dem Lan-
desbetrieb Wald und Holz herbeizuführen, um eine Überlagerung unterschiedlicher Systeme zu 
vermeiden. Hierzu zählen die Gemeinden Alfter und Swisttal sowie die Stadt Weilerswist und die 
Stadt Brühl.  
 
Sobald eine Abstimmung mit den angrenzenden Kommunen, sowie dem Landesbetrieb Wald 
und Holz erfolgt ist, wird die Verwaltung hierzu eine Kostenschätzung abgeben. Zu diesem Zeit-
punkt wird dem Haupt- und Finanzausschuss eine Vorlage über die Realisation eines solchen 
Projektes zur Entscheidung vorgelegt.  

 
 
 
An das Ratsmitglied 
Herrn 
Christian Koch 
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Grundsätzlich verfolgt der Bürgermeister die Einrichtung eines Ortungssystems. Eine entspre-
chende verwaltungsinterne Prüfung ist veranlasst. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen              
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 
 
 


